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TEXT
Z UM BEBAUUNGSPLAN " WESTENDSTRAS SE " DER GEMEINDE HETTENLE IDEA
HE IM , VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM , KREIS BAD DÜRKHEIM

O . RECHT SGRUNDLAGEN

l Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, zuletzt Ge-
ändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 18.02.1986 (BGBI
.L b3 e Z-UJ/

2 4 . Verordnu ng über die
(Baunutzungsverordnung
1 5.09. 1 977 (BGBI. l S.

baua.sche Nutzung der Grundstücke
- BauNVO -) in der Fassung vom
1763 )

3

4

5

Landesbauordnunq für Rheinland-Pfa].z vom 27 .02.1974 in
der letztgültigen Fassung

Gemeindeordnung für Rhei.nland
letztgültigen Fassung

Pfalz (GVBL S 41 9) in der

Land e spf ]-eger es et z
S. 36) - $ 17 -

in der Fassung vom 05 . 02 1979 (GVBL

O. l Geltungsbereich

Di.e vom Geltungsbereich des Planqebietes erfaßten Flur
stücke sind mi.t einer starken schwarzen unterbrochenen
Lilli.e umzogen .

l ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines
Mischgebiet

Wohngebiet qem .
gem. $ 6 BauNVO

$ 4 BauNVO

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (5 9 Abs. l Nr. l BBauG
$$ 1 6 - 21 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wi.rd
tungsberei.ch wie folgt festgesetzt

für den gesamten Gel



2.1 Di.e Grundflächenzahl (GRZ) darf einen Wert von 0,4 nicht
üb er s c hr eit en .

2.2 Die Geschoßflächenzahl (GFZ) darf einen Wert von 0,8
nicht überschreiten .

2.3 Die Zah] der Vo]]geschosse wird a].s Höchstgrenze festge-
setzt. Sie darf einen Wert von zwei Vollgeschossen nichtüber schreiten

2.4 Die Werte für die Grundflächenzahl und die Geschoßflä-
chenzahl gelten als Höchstwerte nur so weit, wie di.e
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sowie
die Vorschriften der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz
nicht zu ei.ner geringeren Ausnutzung zwingen.

3 BAUWEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG 5$ 22 und 23 BauNVO)

Für di.e Westendstraße wird beidseitig die abweichende Bauweise
festgesetzt. Hier si.nd Gebäude bis zu 85m Länge z.ulässig, so-
wei.t di.e Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen nicht
zu einem geli-nieren Längenmaß zwingen.
An der Straße "Am Schwimmbad'' i.st di.e offene Bauweise zulässig
Hier si.nd nur Ei.noel- oder Doppelhäuser zu errichten.

4 FLÄCHEN PtjR GARAGEN, STELLPLÄTZE ($ 9 Abs l Ziff . 4 BBauG)

Garagen si.nd innerha]-b der durch Baugrenzen festgesetzten
überbaubaren Grundstücksf].ächen zu errichten ; außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen auf den seitlichen
Bauwichflächen gestattet, soweit dies nach Landesrecht zu
lässig ist. Vor Garagen ist ein Stellplatz von mindestens
5 , 00 m freizuhalten

5 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 9 Abs 2 BBauG)

5.1 Für die Festsetzung der Höhen]age der bau].schen Anlagen
ist die Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden bestimmend.
Sie darf höchstens 0,60 m über Straßenoberkante betragen,
gemessen in der Mi.tte der Baukörper, rechtwinklig zur Straße

5.2 Die Traufenhöhe darf max. 6,20 m über Erdgeschoß-Rohbaufußbo
äen und die Firsthöhe max. 8,00 m über Oberkante Erdgeschoß-
Rohbaufußboden betragen .

5.3 Kniestöcke (Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante
des Gebäudes mit der Oberkante Rohbaufußboden des Dachte
schosses und der Oberkante Dachhaut) si.nd nur über dem
1 . Vollgeschoß bis zu einer Höhe von 0,4 m zulässig
Über dem 2. Vollgeschoß si.nd Kniestöcke ni-cht zulässig



5 . 4 Systemski.zze

Festsetzungen nach LBauO

Landesbauordnung für Rhei-nland--Pfalz (LBauO) vom 27 . Feür
in der Fassung vom 20. Juli 1982.
Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen gemäß $ 123 LBauO

1974 ,

6 DACHGESTALTUNG ( $ 1 23 Abs l Zif:E . l LBauO

6.1 Als Dachformen sind an der Straße "nm Schwimmbad" Sattel-
und Walmd ächer zulässi-g
Für den Bereü.ch Westendstraße ist keine Festsetzung getrof
fen

6.2 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) si.nd ab einer Dachneigung
von mindestens 35 Grad bis zu einer maximalen Breite von
1 ,5 m zulässig. Innerhalb einer Dachfläche können mehrere
glen.chartige Dachaufbauten kombi.niere werden , wenn ihre
Gesamtbrei.te die ha].be Länge der Dachfläche nicht über-
schreitet . Der sein i.che Abstand der Dachaufbauten von
den Gi.ebelseiten muß mindestens 1 ,5 m betragen.

6.3 Dacheinschnitte (z. B. Dachterrassen) sind bei den Baukör
penn entweder auf der der öffentlichen Straße zugewandten
Seite oder zur angewandten Seite zulässig

7 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ($ 1 23 Abs l LBauO

Verkleidungen der Außenwandflächen mit glasiertem oder glän
zendem Material, Kunststoff , Asbestzernent-, Teerpapp- oder
Meta].lelementen sind ni.cht zulässig. Folgende Materialien
sollen hauptsächl i.ch Verwendung finden: Putz , Sichtmauer-
werk, Holz, Sandstein oder sandsteinähnliche Materi.allen.
Diese Festsetzungen gelten nur für das Allgemeine Wohngebiet



TEXT Z UR GRÜNORDN UNG

8. NICHTUBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN ($ 9 (1) Ziff. 2 und

Ziff. 25 a BBauG und $ 123 (1) Ziff. 5 LBauO)

8 .1 Di.e nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Ausnahme
der Ei.nfahrt, Stellflächen und des Zugangs als Grün- und
Pflanzflächen anzulegen und zu unterhalten.

8.2 Auf privaten Parkplätzen ist auf den Pflanzstreifen oder
Pflanzinseln jeweils für je 3 Stellplätze ein Baum ent-
sprechend der Gehölzartenli.ste zu pflanzen und zu unterhal
ten
Baumert en : Stieleiche

Sandbirke
Ro tbuche
Hai.nbuche
Bergahorn

Qu ercus robur
Betula pendula
Fagus sylvatica
Carpinus betu lus
Aceh pseudoplatanus

Dies gilt auch für öffentliche Parkplätze
9 BESTANDSERHALTUNG ( $ 9 Abs l Zif:E. 25 b u. Abs. 6 BBauG)

9.1 Der vorhandene Bewuchs ist zu schonen. Gesunde Einze].bäume
mit mehr als 60 cm Stammumfang (gemessen in l m Höhe) sind
zu erhalten. Das gilt für di.e Baumgruppe am Westrand des
Planes zum Schwi.nunbad ebenso wie am Westrand des Flurstücke
578/2

9.2 Falls durch di-e Erhaltung di.esel Bäume die Durchführung
zulässiger Bauvorhaben im überbaubaren Bereü.ch unzumut-
bar erschwert wird, sind Ausnahmen zulässi.g, wenn an an
derer Stelle des Grundstückes für eine angemessene Er-
satzpflanzung Sorge getragen wird

Ö 9.3 in jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erha].ten
den Bäume vor schädigenden Einflüssen zu bewahren (s.
DIN 18920, Oktober 1973 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen'')

10 BEPFLANZUNG

Am Nordwand der Flurstücke 554/6 und 549/4 ist ei.ne ein-
rei-hine Baumpflanzung aus Bergahorn (Aceh pseudoplatanus)
anzulegen. Ein Soli.tärbaum gleicher Art ist in der Nord-
ostecke des Flurstückes 584/1 anzusetzen



5

11 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

(S 9 Abs. l Nr. 25 b BBauG)

Die unzu]äng].ich gestalteten Fassadenbereiche von Neben-
gebäuden sind zur ortsgestalterischen Aufwertung mit
Schling- und Klettergehölzen der folgenden Liste zu be-
pflanzen, insbesondere die Strukturlosen Fassadenbereiche
der bisherigen Altbauten an der Westendstraße

Gem . E :Eeu
Wilder Wein

Hedera helix
Parthenocissus tricuspidata
" Ve itchii "
Hydrangea petiolaris
Polygonum aubertii
Vin. s vino feld

K ]. etterhorten sie
Schlingknöterich
Wein in Sorten
oder Spalierobst i . S

An der Südseite des Plangebietes ist eine lückenlose Baum-
und Strauchpflanzung anzulegen und zu unterhalten, die eine
Mindestendhöhe von 4,0 m nicht unterschreiten darf. Die
2.5 m breite Fläche ist im Bebauungsplan gekennzeichnet

S

zugrunde gelenenhat dem Satzungsbeschluß vom l t. März ta38

nettenlei.delheim, den 2 1: lblarz. .1988.

Bürgermeister



Neuausfertigung von Bebauungsplänen 1:!/ Nach Ne!?udedgung bitt ür Bebauungsplan mit dieser Bekanntm:
Nach der:Recht?p'echung des BunSlesvFrwalüjngsgerichtes(Beschluß i .:Lung in Kraft
vom. 24. Mai 1989 - "Az:4 NB l0.89. -Fund deg Oberverwälüingsië-:+ :Jeder kann die genellmigtgn Bëbauüngspläüe' lhd dië Begründunge
lichtes Rheinland-Pfalz(Urteil vom 9.August 1989- Az.: ]iO C 36/8ë l -.fjazu ab solört bei der VerbandsgeQëindeverwa]tung Hetten]eide]
und Urteil.Toms.Dëzëmber .1990. AzJ IO (: 1 1475/90 -}ßt ein Bë. l beim, HauPtsüaße 45;:Zimüër:22i': während dër Dieöstsüinden dinge
bauungsplRn dann als :nichtig ädzusehen,;wein ë!.nicht ötdnungg:; l !en und liber den inhalt Auskuidt ähalten.
gemäßausgefertigtwurde. 'l .l : : . :. lil ;l : . ; ,.-.l :. .'.;i l.Hinweise:
Nach der Rechtsprechung' dei OVä'i, Rheinland:Pfalz.(Urteil +onr l Folgenlie Hinweise ëelteii fiat. alle ?ben bekanntgemachten Bebau
17.10:1990,.10 C 62/69j ist es erforderlich,.dali 4äi,.Ätlsfertigüngsoi=t l .!ngspläne: . . .'jl;' :.:l": {=..:. : ' .: '. .'1: :: ..' :1::
gan . bei Bebauungsplänen in der Regel der Orts tt?ilemleista - durch l Nach $ 44 Abs. i,Sau:.l und2 FÖÜje 4Ps . 4jdes Baugesetzbuches kön
die Ausfertigung die Übereinstimmung des !Örtlichen und zeichnen-. l nen Hr Eingriüe in ëiië bisherailäËsigë Nutzung dlirch dieben Bebau
schen Inhaltes der.Nonnulkunde mit dein,Will?i dqs.RechisetzungËI'i ungsplan Entschädiguagsangpfüchë8eltend gemacht Üëtdeni wenn di
berecht gten bowie die Einhaltung des für diëJNÖ+g$ebuiË gesetzlich i?nt äeu $$ 39 bis 42 des Baugesëtzbuëhes .bezeichneten Vermögens
vorgescllriebeneii Verfahrens bezeugl Apel desër !?'eckbeëtunmung liS>ldlteile eingetreten .sind. Ein ËnbFbädigungsan ERIch erlischt, wem
der Ausfej;tagung folgt, daB der Biirgennej$tqj;?n,j4qn'Zeltmum zM- !icht innerllalb yön drei Jahrenl hach Ablauf des: Kälëntledallres

eUEr.:H: qf :=i=UË'gin'ÜH11ëäjiliill::l# l!$@W::'$:!''':- :'''' ": -;ü:ü;!P'x
Rechtsnorm unter. Angabe des entsprechendem l)!iÜ;iiëbdie Planürkun:

Eä?;?:Ü.:IË:::: I'E::= ÜlbkË:hILl:.:II: n ;:}3.H:II#ä Ü:ä=.::=:nöTE.=.:J
-..' ''. . ,' .. - " . -. - ..... -. -....,... . . agdieses.BebauungsplanesfertigungsFehlerrückwirkend oder für.die Zukunft durch Nëuiomah- oder FomivorsciiäftëÜ hëi:der'Aufstellt ' "---- ' --'-hu-

me.der fehlenden Vedahrenshandlung durch das zuständige organ zu i unbeachtlich;.\xëbü '.$i'e'bniëht innerhalb eines Jahres seit dieser Be

::il='.äUEB a.=.S=n:gi:#i:n,::==Ë;:#f! 1 ! H#:'ig#!;$:f"'?''F:'"- i;;=;i :ü
Naëh.UberprüflJng .der. Bebauungsplänen der OrtsgeihëindelHettenlei=
delheim mulde festgestellt, daß es verschiedenen Ëëbauuila1lblänsat:
:uügen an;einer oldnungsgeinäßen:4usfedëuög ÜänËell. Ë;==!:ti
Dië neü ausgefertigte!. Pläne.Üërdeii im. folËeäden.hëkaöntËehaëßË

gemacht worden iit

lüängel der Äb kgPpg' sind. unbeachdich,'w;enn sie. nicht jpnërhalb
von lieben JalirËä,'Eë.It dibse} Bekanntmachung ..scluiftlich gegenüber
der GemeindevëfÜaltuüg geltend gemachtworden find. Der Sachver
halt, der die Verleüimg,oder den Mangel begründen soU. ist darzule-
gen.

Nach $ 24.Abs. 6 :iiql Gemeindeordnung air Rheinlmd-Pfalz ist eine
Verletzung'def Bëbtiiiiüiüiigën übër
ll.,AusschließungËëründe ($ 22Abs. i5 und
2. die Einberufung.iÜdjl+:Tagesordnung vön Sitzungen des Gemein.
{derates ($ 34)
=unbeachtlicb,. Wë.bd>if:ikhi:hnabalb einËË Jahres "iaëh ä&'öffeiitli
%'$';BÖ Ü $ i Ë:®3$1ë8ä$;1;11iä.-m=';==nuu=Ë'=;

1)0iiÜänn;Örtsbürgëihlde;Ëië;.:i; \' F :::*'l l!:. .-' ,f::?i!: #V;::i;!?ig:8: eg
/

Durchführung des Anzeigeverfahrens für den Bebauungsplan
i'WCstcDdstF&ße"
Für den vom Gemeinderat in der Sitzung am 1 1.03.1988 als Satzung
beschlossene Bebauungsplan "We$tendstraße" der Ortsgemeinde Het-
tenleidelheim, bestehend aus der Planzeichnung lind den textlichen
Fesbetzungen, wurde das Anzeigeverfähren nach $ 1l Abs. 3 Bauge-
setzbuch(BauGB) durchgëfülln
l)ie Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat:mit Verfügung vom
15 .04. 1988, Az.: 610-13/63-05/fiett,14/Eii-Wah erklärt, daß sie für den
Bebauungsplan eine Verletzung \ron Rechtsvorschriften nicht geltend
machta

las Gebiet des Bëbauyngsplänelj'fWe$tendsüaße";vpird wie folgt be-l

hi Norden von der Ortsstraßë "Am Schwimmbad": im Osten von den
Grundstücken Plan:NrD. 539, 550/is 552 und 553 sowie von det Bun-
desstraße Nr. 47 und def Wattënliëimer Straße, "die teilweise in das
Plangebiet einbezogen sind; im S$deii von dem Grundstück Plan-Nr.
577;:im Westen +on dem GiuüdËtüëk Plan-Nr; 584/1(Schwimmbad),
das teilweise in das Baugebiet einbezogen ist und dëm Weg Pfad-Nr.

reiztn

548
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BEBAUUNGSPLAN '' WESTENDktRh
ßEMIWDE HETTENLEIDELHEIM )G
Der Rat der Gemei
zung amd/i#'ä: /:f die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufst:ellungsbeschluß ist gem. $ 2
Abs. l BBauG am .g.J' #? /.g"ortsiiblich
bekann tg emacht

Hetlenleidelheim. den 2 1. Mälz 1988

J 'v
Ö

Dieser Bebauungsplan wurde der
Kreisverwaltung Bad Dilrkheim
gemëi13 6 1 1 Absatz l E3au{3B am.Zd.8&

wurde eine Vetlät=ung veit Rechts-
vorschriften nicht geh.eng ge-
macht.

Mlt der E
Fa..\ 6#a: ®8Ä8 #l©a2':

Bürgern ei s t er

Der Rat der Gemeinde hat in seiner sit-
zung amme ./ /?'dem Ent:wurf des Bebau-
ungsplanes und der Begründung zugestimmt
und die öffentliche Auslegung gem. $ 2a
Abs. 6 BBauG beschlossen.

=:.=r,=); ;1;'=:: :i:i!= Au sl egung
beka nn t --

gemacht
Der Entwurf des Bebauun.gsplane.s und der

"; "": :;=;%ÜllliB'#?lll"l
bffent lich ausgelegen.

Hettenleidelheim. den 2 1. Män 1988

!{ :;:;ESZ- $
beigetreten. Der BebauungspJefn hat zuvor
wegen der Auflagen/Maßgai;Jaif vom
bis öffenp?'fch ausgelegen.
Ort und Dauer der ö#ntlichen Auslegung
wurden am ..,,/ ortsiiblich be: ' tl
kanntgernacht. ..,/' il

Bürgermeister

J.& Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sit:
zung am dem geänd enten Ent
des Bebauungsplanes und der Begrljpidung
zugestünmt und die eingeschrärLJ(6e Be-
t:eiligung gan. $ 2a Abs.7 .Bg=uG be--
schlo s s en .

Den Beteiligten im Si:
BBauG wurde vom
Stellungnahme b

i
.ë:

f liirg ermeis t er

Die Genetlnigung des Bebauungsplanes
gem. $ 1l BauGB am :tgl.-'X;lies.
blatt der Verbandsgemeinde bekani=U!gemacht
wo rd en .

Der Bebauungsplan ist d.!iK:lt am
recht sverbind l ich 8,iplfird en .

!

6 von $ 2a Abs.7
Gelegenheit zur

g eg eben .

bekan

ZUm

B(iJ;ëë rmeis t er
.ßiill'germeist er

Innerhalb eines Jahres nach lltli;l:::tl:lltreten
d es Bebauungsplane s .i.gË..d':i:ë"Verletz ung

;)äLül ;=::;====q='=Ui:::::ii:i::'=::::'l
'f i:'i;.;'l;;;" '

aen
Hettenleidelheim. den

::\ßetlenleidelhÜm , don l 'L AUg. iS9Z
.ëJ. . : . . .eRü#©N'gH'!/ / lBürgermeister

Osnabrück, den tZ.l:Z.19861 pl
11 . 12.1 g 8'

rNi rP0'"bßlËl$äM'UT SCHOLZ
1-2 - 4300 0snabri)ck

el. (0$41) 2 22 57

!
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11 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

(S 9 Abs. l Nr. 25 b BBauG)

Die unzulänglich gestalteten Fassadenbereiche von Neben-
gebäuden sind zur ortsgestalterischen Aufwertung mit
Schling- und Klettergehölzen der folgenden Li.ste zu be-
pflanzen. insbesondere die Strukturlosen Fassadenbereiche
der bisherigen Altbauten an der Westendstraße

Gem . Efeu
Wilder Wein

Hedera felix
Parthenocissus tricuspi.data
" Ve itchi. i. "

Hydrangea pen-olari.s
Po]-ygonum aubertii
Vi.tis vinifera

e''b'\
Kletterhortens i. e
Schlingknöterich
Wein in Sorten
oder Spalierobst i . S

An der Südseite des Plangebietes ist eine ].ückenlose Baum-
und Strauchpflanzung anzulegen und zu unterhalten. di.e eine
Mindestendhöhe von 4.0 m nicht unterschreiten darf. Die
2.5 m brei.te Fläche i.st im Bebauungsplan gekennzeichnet

Die Textfassung hat dem Satzungsbeschluß vom
zugrunde gelegen.

Hettenleidelheim, den .2 1: Malz 1988.

T 1. Mär! f9$11

Bürge rme i. s

{ Db Üb++inütimmung

t 1. Aug. 1992


